16. JULI 2025 - Gesetz zur Einführung des EU-Rückkehrausweises, wie in der Richtlinie (EU) 2019/997 des Rates vom 18. Juni 2019 zur Festlegung eines EU‑Rückkehrausweises und zur Aufhebung des Beschlusses 96/409/GASP erwähnt


(Belgisches Staatsblatt vom 23. Oktober 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN, AUSSENHANDEL UND ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT


16. JULI 2025 - Gesetz zur Einführung des EU-Rückkehrausweises, wie in der Richtlinie (EU) 2019/997 des Rates vom 18. Juni 2019 zur Festlegung eines EU‑Rückkehrausweises und zur Aufhebung des Beschlusses 96/409/GASP erwähnt


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Vorliegendes Gesetz dient der Teilumsetzung der Richtlinie (EU) 2019/997 des Rates vom 18. Juni 2019 zur Festlegung eines EU-Rückkehrausweises und zur Aufhebung des Beschlusses 96/409/GASP.


Art. 3 - Für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes und seiner Ausführungserlasse gelten folgende Begriffsbestimmungen:

1. EU-Rückkehrausweis: ein Reisedokument, das einem nicht vertretenen Bürger, dessen Pass oder Reisedokumente verloren gegangen ist, gestohlen oder vernichtet wurde oder sonst nicht innerhalb einer angemessenen Zeit beschafft werden kann, auf dessen Antrag für eine einzige Reise in den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit der Bürger besitzt oder in dem er seinen Aufenthalt hat, oder in Ausnahmefällen für eine einzige Reise in ein anderes Land ausgestellt wird, und zwar gemäß den Modalitäten und dem Format, die in der Richtlinie  (EU) 2019/997 des Rates vom 18. Juni 2019 zur Festlegung eines EU‑Rückkehr-ausweises und zur Aufhebung des Beschlusses 96/409/GASP vorgesehen sind.

2. Minister: der für Auswärtige Angelegenheiten zuständige Minister,

3. berufskonsularische Vertretung: die belgische konsularische Vertretung unter der Leitung eines Berufskonsularbeamten,

4. Konsularagentur: ein belgisches Konsularbüro, das zu einer bestehenden konsula-rischen Vertretung gehört und sich an einem anderen Ort als an ihrem Sitz befindet,



5. nicht vertretener Bürger: ein Bürger, der die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt und der nicht in einem Drittland vertreten ist im Sinne von Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2015/637 des Rates vom 20. April 2015 über Koordinierungs- und Kooperationsmaßnahmen zur Erleichterung des konsularischen Schutzes von nicht vertretenen Unionsbürgern in Drittländern und zur Aufhebung des Beschlusses 95/553/EG.


Art. 4 - Der König bestimmt:

1. die für die Ausstellung des EU-Rückkehrausweises zuständigen Behörden,

2. die Kosten des EU-Rückkehrausweises.


Art. 5 - Der EU-Rückkehrausweis wird einem nicht vertretenen Unionsbürger auf dessen Antrag hin für eine einzige Reise in den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt oder in dem er seinen Aufenthalt hat, oder in Ausnahmefällen für eine einzige Reise in ein anderes Land ausgestellt.

Der König bestimmt die anderen Kategorien von Personen, denen ein EU‑Rückkehrausweis ausgestellt werden kann.

Der König legt die Verfahren für die Konsultation des Mitgliedstaats fest, dessen Staatsangehörigkeit der Unionsbürger besitzt, der bei einer berufskonsularischen Vertretung, einer diplomatischen Mission ohne konsularische Zuständigkeit oder einer Konsularagentur einen EU-Rückkehrausweis beantragt.


Art. 6 - Der EU-Rückkehrausweis gilt für den zur Beendigung der Reise, für die er ausgestellt wurde, erforderlichen Zeitraum. Außer unter außergewöhnlichen Umständen darf die Gültigkeitsdauer eines EU-Rückkehrausweises fünfzehn Kalendertage nicht überschreiten.

Der König legt die Modalitäten für die Bestimmung der tatsächlich erforderlichen Gültigkeitsdauer des EU-Rückkehrausweises fest.


Art. 7 - Vorliegendes Gesetz tritt am 8. Dezember 2025 in Kraft.

Der König kann das Inkrafttreten auf ein früheres als das in Absatz 1 erwähnte Datum festlegen.




Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 16. Juli 2025


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Auswärtigen Angelegenheiten
M. PREVOT

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
A. VERLINDEN

